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gesellschaftliches Eigentum:
historisch bestimmte Form des Ei
gentums an den —» Produktionsmit
teln, das die Art und Weise charak
terisiert, in der die Menschen im 
Produktionsprozeß zueinander ste
hen und sich die Produkte ihrer 
Arbeit aneignen. Die historisch er
ste Form des Gemeineigentums be
stand in der —► Urgesellschaft-, es ent
sprach einem niedrigen Niveau der 
Produktivkräfte und war die öko
nomische Grundlage des Lebens 
kleiner, getrennt voneinander exi
stierender Gruppen, deren Zusam
menhalt vorwiegend durch gentile 
Bindungen bestimmt wurde. Auf 
dieser Entwicklungsstufe gab es 
noch keine Klassen und keine Aus
beutung, weshalb diese Verhält
nisse auch als Urkommunismus be
zeichnet werden. Für das g. E. ist 
charakteristisch, daß die Produk
tionsmittel gemeinschaftliches Ei
gentum der von Ausbeutung freien 
Menschen oder Klassen sind, die 
ihre mannigfaltigen individuellen 
Arbeitskräfte selbstbewußt unmit
telbar als gesellschaftliche Arbeits
kraft verausgaben und einen Teil 
des gesellschaftlichen Produkts 
ihrer Arbeit wieder als gemein
schaftliches Produktionsmittel nut
zen und den anderen Teil für den 
individuellen Verbrauch verteilen. 
Die Grundlage für das Entstehen 
und die Entwicklung des sozialisti
schen g. E. ist die politische Macht 
der Arbeiterklasse. G. E. ist seinem 
Wesen nach das wichtigste soziali
stische bzw. kommunistische Pro
duktionsverhältnis, auf dem neue 
ökonomische Gesetze der gesell
schaftlichen Entwicklung wirksam 
werden, die auch die Bewegung 
und Veränderung des g. E. bestim
men. Nur auf der Grundlage des 
g. E. an den Produktionsmitteln 
wird es möglich und notwendig, 
die gesellschaftliche Produktion 
nach einem vorher bestimmten 
Plan zu regeln (—» sozialistische Plan
wirtschaft). Die Notwendigkeit des 
g. E. an den Produktionsmitteln er-

gesellschaftliches Eigentum

gibt sich aus dem gesellschaftlichen 
Charakter der —> Produktivkräfte, 
der sich mit der maschinellen 
Großproduktion herausbildet, in 
wachsendem Maße in Widerspruch 
zum Privateigentum an den Pro
duktionsmitteln gerät und die Be
seitigung der Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen 
auf die Tagesordnung der Ge
schichte setzt (—» Grundwiderspruch 
des Kapitalismus). In der sozialisti
schen Revolution wird das kapitali
stische Eigentum an den Produk
tionsmitteln in der Regel durch die 
Enteignung der Ausbeuter aufge
hoben und in g. E. verwandelt. Ab
hängig vom Kräfteverhältnis der 
Klassen und von der politischen 
Haltung bestimmter Kapitalisten in 
der Auseinandersetzung mit dem 
Imperialismus ist es auch möglich, 
diese Bürger für die Enteignung 
ihres Eigentums finanziell zu ent
schädigen. Das Kleineigentum an 
Produktionsmitteln, wie es vor al
lem für die werktätigen Bauern, 
aber auch für andere Werktätige 
kennzeichnend ist, wird auf der 
Grundlage des freiwilligen Zusam
menschlusses dieser Kräfte unter 
Führung der Arbeiterklasse in ge
nossenschaftliches Eigentum ver
wandelt (—» Produktionsgenossenschaf
ten) bzw. verbleibt zur persönli
chen Nutzung. In der sozialisti
schen Produktionsweise bestehen 
folgende Formen des g. E.: das ge
samtgesellschaftliche Volkseigen
tum, das genossenschaftliche Ei
gentum werktätiger Kollektive 
(z. B. Eigentum von LPG und 
PGH) und das Eigentum der ge
sellschaftlichen Organisationen der 
Bürger. Den verschiedenen For
men des g. E. entspricht die Exi
stenz sozialistischer Klassen und 
Schichten, die unter Führung der 
Arbeiterklasse ein enges Bündnis 
vereint (—» Bündnispolitik). Die 
—* Arbeiterklasse ist Hauptträger des 
g. E. in der Form des Volkseigen
tums; sie nutzt es durch die staat
lich geplante proportionale Ent-


